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Einleitung

Ein Mann erbittet Eingang zum Gesetz. Doch vor dem Gesetz steht ein Torhüter. 
Dieser verwehrt dem Mann den Eingang. Der Mann wartet jahrelang verzweifelt 
vor dem Gesetz, jedoch vergeblich. Er erhält keinen Eingang.

Dieses Bild des Torhüters stammt aus dem Prosastück „Vor dem Gesetz“ von 
F. Kafka, welches auch Teil seines Romans „Der Prozeß“ ist.1 Der Einfluss dieser 
auch als Torhüter-Parabel bekannten Sequenz weist über das Literarische hinaus. 
So wird F. Kafkas Torhüter immer wieder bemüht, wenn es darum geht, ein Bild 
für den Zugang zu verwaltungsgerichtlichem Rechtsschutz in Umweltangelegen-
heiten zu finden.2 Gerichte werden nicht von sich aus tätig, sondern bedürfen der 
Initiative eines Klägers3.4 Wem soll aber unter welchen Voraussetzungen eine sol-
che Initiativberechtigung zukommen? Diese Entscheidung wird von der Klagebe-
fugnis als zentralem Torhüter zur Verwaltungsgerichtsbarkeit getroffen. Ebenjener 
Torhüter erweist sich im Umweltrecht traditionell als ähnlich unüberwindbar wie 
derjenige aus F. Kafkas Parabel.

Die Regeln über den Zugang zu Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten galten 
lange Zeit als frei von äußeren Einflüssen.5 Unter den Begriffen der Europäisierung6  

	 1	F. Kafka, Der Prozeß, in: Sämtliche Werke, 2008, S. 238 (399 f.).
	 2	S. etwa Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 30.06.2016, Lesoochranárske zoskupe-
nie, Rs. C-243/15, EU:C:2016:491, Rn. 1 f.; R. Klinger, Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 20.12.2017, 
Rs. C-664/15, NVwZ 2018, 231 (231); H. Schoukens, Access to Justice in Environmental Ca-
ses After the Rulings of the Court of Justice of 13 January 2015, Utrecht J. Int. Eur. Law 31 
(2015), 46 (46).
	 3	Selbstredend wird der Begriff „Kläger“ geschlechtsunspezifisch gebraucht. Dies gilt auch 
für alle ähnlichen Begriffe und Fälle in dieser Arbeit.
	 4	C. Möllers, Individuelle Legitimation, in: Geis u. a. (Hrsg.), Der Aufstieg der Legitimi-
tätspolitik, 2012, S. 398 (401).
	 5	A. Epiney / K. Sollberger, Zugang zu Gerichten und gerichtliche Kontrolle im Umweltrecht,  
2002, S. 17. Dies gilt im Grundsatz auch für das Verwaltungsverfahrensrecht. S. zu der so 
genannten Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Unionsrecht 
und deren Grenzen F. Schoch, Die Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts, in: Schmidt-
Aßmann u. a. (Hrsg.), FG BVerwG, 2003, S. 507 (508 ff.); T. von Danwitz, Europäisches Ver-
waltungsrecht, 2008, S. 302 ff.; J. Schwarze, Europäische Rahmenbedingungen für die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, NVwZ 2000, 241 (244); M. Ludwigs, Die Verfahrensautonomie der 
Mitgliedstaaten, NVwZ 2018, 1417 (1420 ff.).
	 6	Zum Begriff E. Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 
2006, S. 31 ff.; F. Schoch, Die Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts, in: Schmidt-
Aßmann u. a. (Hrsg.), FG BVerwG, 2003, S. 507; R. Wahl, Die zweite Phase des Öffentlichen 
Rechts in Deutschland, Der Staat 38 (1999), 495 ff.
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und der Internationalisierung7 werden jedoch schon seit geraumer Zeit Phänomene 
diskutiert, die an der Autonomie der Hoheitsträger zur Ausgestaltung des verwal-
tungsrechtlichen Verhältnisses zu ihren Bürgern rütteln.8 Auch das Umweltverwal-
tungsrecht ist in weiten Teilen von der Internationalisierung erfasst.9

Eine besonders weitreichende Dynamisierungswirkung für das Umweltver-
waltungsrecht entfaltet die Århus-Konvention.10 Die Århus-Konvention wurde im 
Rahmen der United Nations Economic Commission for Europe am 25. Juni 1998 
beschlossen. Ziel der Århus-Konvention ist eine verstärkte Einbindung der Öf-
fentlichkeit zur Durchsetzung des Umweltrechts.11 Entsprechend verpflichtet die 
Konvention gerade nicht zur Erreichung bestimmter Umweltziele, sondern macht 
ihren Vertragsparteien Vorgaben für die Gestaltung ihrer Rechtsordnungen.12 Da-
mit vollzieht die Konvention einen „Paradigmenwechsel“13 im Umweltvölkerrecht. 
Insbesondere sieht die Konvention die Schaffung von (Individual-)Rechten vor.14 
Diese dienen der Mobilisierung der Bürger zur Durchsetzung des Umweltrechts.15 
Zu dieser Mobilisierung sollen wesentlich Verbesserungen im Zugang zu Umwelt-
rechtsschutz beitragen.16 Dies nimmt die vorliegende Arbeit zum Anlass und fragt, 
inwieweit die Århus-Konvention zur Überwindung der Klagebefugnis als Torhüter 
zur Verwaltungsgerichtsbarkeit in Umweltangelegenheiten beiträgt.

	 7	Zum Begriff M. Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, 2010, S. 17 ff.
	 8	W.  Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: Möllers u. a. (Hrsg.), Inter
nationales Verwaltungsrecht, 2007, S. 121 (123); s. auch C. Tietje, Internationalisiertes Ver-
waltungshandeln, Rechtstheorie 39 (2008), 255 (255).
	 9	C.  Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, 2001, S. 422. Was vordergründig 
in den Mitgliedstaaten als Europäisierung wahrgenommen wird, erweist sich bei genauerer 
Betrachtung als Internationalisierung, da die europäischen Sekundärrechtsakte selbst häufig  
völkerrechtlich vorgeprägt sind, s. W. Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: 
Möllers u. a. (Hrsg.), Internationales Verwaltungsrecht, 2007, S. 121 (132 f.).
	 10	Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 
Access to Justice in Environmental Matters, ILM 38 (1999), S. 517 ff.
	 11	T. von Danwitz, Aarhus-Konvention, NVwZ 2004, 272 (273).
	 12	W. Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: Möllers u. a. (Hrsg.), Interna
tionales Verwaltungsrecht, 2007, S. 121 (131).
	 13	C. Walter, Internationalisierung des deutschen und Europäischen Verwaltungsverfahrens- 
und Verwaltungsprozessrechts, EuR 2005, 302 (306); dem folgend E. Dikaios, Überindividu-
eller Umweltrechtsschutz, Teilband I, 2018, S. 216.
	 14	C. Walter, Internationalisierung des deutschen und Europäischen Verwaltungsverfah-
rens- und Verwaltungsprozessrechts, EuR 2005, 302 (306); A. Epiney / K. Sollberger, Zugang 
zu Gerichten und gerichtliche Kontrolle im Umweltrecht, 2002, S. 312.
	 15	W. Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: Möllers u. a. (Hrsg.), Interna-
tionales Verwaltungsrecht, 2007, S. 121 (132). Dies spielt natürlich auf die Dissertation von 
J. Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, an. In eine 
ähnliche Richtung geht das Konzept bei M. Ruffert, Subjektive Rechte im Umweltrecht der  
Europäischen Gemeinschaft, 1996, S. 162, der den Begriff der „funktionalen Subjektivie-
rung“ prägt.
	 16	Nach A. Epiney / K. Sollberger, Zugang zu Gerichten und gerichtliche Kontrolle im Um-
weltrecht, 2002, S. 312 findet sich mit der Århus-Konvention zum ersten Mal im Rahmen eines  
umweltvölkerrechtlichen Vertrages eine rechtlich bindende Verpflichtung, Rechtsschutzmög-
lichkeiten in Umweltangelegenheiten zu schaffen.
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A. Gegenstand der Untersuchung

Die Wirkungen der Århus-Konvention auf den Rechtsschutz werden im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit anhand des Eigenverwaltungsrechts der Union untersucht. 

Neben ihren Mitgliedstaaten gehört auch die Union selbst zu den Vertragsparteien  
der Århus-Konvention.17 Damit wurde die Århus-Konvention gem. Art. 216 Abs. 2 
AEUV für die Union auch unionsrechtlich verbindlich. Im Rahmen der Zuständig-
keitsverteilung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten18 sieht es die Union 
als ihre Aufgabe an, die Umsetzung der Konventionsverpflichtungen für die Mit-
gliedstaaten über den „Transmissionsriemen des Unionsrechts“19 vorzunehmen.20 
Als Vertragspartei ist die Union jedoch ebenso verpflichtet, die Vorgaben der 
Konvention für ihre eigenen Organe und Institutionen umzusetzen.21 An diesem 
Punkt setzt die Arbeit an.

Der Begriff des Eigenverwaltungsrechts bestimmt wesentlich die Reichweite der 
Untersuchung. Er ist deshalb für die Zwecke der Untersuchung zu konkretisieren. 

	 17	Damals noch als Europäische Gemeinschaft, s. Beschluss 2005/370/EG des Rates vom  
17. Februar 2005 über den Abschluss des Übereinkommens über den Zugang zu Informatio
nen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerich-
ten in Umweltangelegenheiten im Namen der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L  124 v. 
17.05.2005, S. 1 ff. sowie EuGH, Urt. v. 08.03.2011, Lesoochranárske zoskupenie, Rs. C-240/09,  
EU:C:2011:125, Slg. 2011 I-1285, Rn. 31.
	 18	M. Breuer / S. Riegger, Die Reichweite der Pflicht der EU zur Umsetzung der Aarhus- 
Konvention, EurUP 2014, 293 (302) weisen zutreffend darauf hin, dass Art. 216 Abs. 2 AEUV 
für die Situation von gemischten Abkommen nicht wirklich passt. Schließlich trifft die Mit-
gliedstaaten hier auch eine eigene Umsetzungspflicht.
	 19	J. Berkemann, Vollkontrolle der Umweltverbandsklage!, DVBl 2015, 389 (226).
	 20	Zur Umsetzung in den Mitgliedstaaten erließ die Union zahlreiche Umsetzungsakte in 
Richtlinienform. Regelungen für den Bereich des Gerichtszugangs enthalten etwa die Richt-
linie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/
EWG des Rates, ABl. L 41 v. 14.02.2003, S. 26 ff. sowie die Richtlinie 2003/35/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung 
der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbetei-
ligung und den Zugang zu Gerichten, ABl. L 156 v. 25.06.2003, S. 17 ff. Dagegen wurde der 
Vorschlag für eine Richtlinie KOM(2003) 624 endg. v. 24.10.2003 nicht weiterverfolgt. Zum 
Ganzen ausführlich A. Schwerdtfeger, Der deutsche Verwaltungsrechtsschutz unter dem Ein-
fluss der Aarhus-Konvention, 2010, S. 36 ff.; S. Pernice-Warnke, Effektiver Zugang zu Gericht,  
2009, S. 146 ff. Zur Umsetzung durch die Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-
ten öffentlichen und privaten Projekten, ABl. L 26 v. 28.01.2012, S. 1 ff. s. etwa J. Berkemann, 
Rechtsschutz im Naturschutzrecht, EurUP 2014, 148 (150 f.).
	 21	S. Pernice-Warnke, Effektiver Zugang zu Gericht, 2009, S. 146; A. Schwerdtfeger, Der 
deutsche Verwaltungsrechtsschutz unter dem Einfluss der Aarhus-Konvention, 2010, S. 40 f.; 
W. Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: Möllers u. a. (Hrsg.), Internationales 
Verwaltungsrecht, 2007, S. 121 (124).


